
01. Juli 2025

Sachsen-Anhalt: Cannabis-
Anbauvereinigungen auf Erfolgskurs!

Am 1. Juli 2025 zieht Sachsen-Anhalt Bilanz zum
Konsumcannabisgesetz; 14 Anträge für

Anbauvereinigungen positiv entschieden.

Sachsen-Anhalt, Deutschland - Am 1. Juli 2025 zieht das
Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) in Sachsen-Anhalt eine
erste Bilanz zum Konsumcannabisgesetz, das am 1. April 2024
in Kraft trat. Dieses Gesetz ermöglicht eine teilweise
Legalisierung des Umgangs mit Konsumcannabis und hat bereits
einige Fortschritte hervorgebracht. So wurden in der bisherigen
Umsetzungsphase bereits 22 Anträge auf Erlaubnis für
Anbauvereinigungen beim LAV eingereicht, wovon 14 positiv
beschieden wurden. Das Ziel? Eine sichere und regulierte
Umgebung für den Eigenanbau von Cannabis zu schaffen.

Das LAV hat die Verantwortung, die Zulassung dieser nicht-
gewerblichen Vereine und Genossenschaften zu überprüfen. Die



Voraussetzungen sind klar definiert: Bedeutung hat vor allem
die Zuverlässigkeit der Verantwortlichen sowie die
Implementierung geeigneter Sicherheits- und
Gesundheitsprotektionsmaßnahmen. Zur Einhaltung dieser
Standards plant das LAV regelmäßige Kontrollen in genehmigten
Anbauvereinigungen. Dabei wird nicht nur die Dokumentation,
sondern auch die Qualität der Anbauprodukte unter die Lupe
genommen. Diese Kontrollmaßnahmen sollen letztlich zum
Gesundheitsschutz der Konsumenten beitragen, betont die 
Halle Anzeiger.

Regelungen und Bußgelder

Die Regelungen für den gemeinschaftlichen Eigenanbau treten
bundesweit am 1. Juli 2024 in Kraft, gefolgt von dem
Inkrafttreten der Vorschriften zur Tilgung von Einträgen im
Bundeszentralregister am 1. Januar 2025. Damit sollen nicht nur
neue rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, sondern auch
alte Einträge, die den Weg zur Cannabislegalisierung erschwert
haben, bereinigt werden. Zugleich wurde ein Bußgeldkatalog
erarbeitet, um vor allem Jugendschutzmaßnahmen zu
unterstützen. So sind beispielsweise Bußgelder für den Konsum
in der Nähe von Schulen und Kindergärten vorgesehen. Hierbei
ist das Landesverwaltungsamt (LVwA) für die Feststellung und
Ahndung von Verstößen zuständig – ausgenommen sind die
Anbauvereinigungen, die weiterhin unter der Kontrolle des LAV
stehen Sachsen-Anhalt.de.

Um die Versäumnisse im Bereich der Suchtprävention zu
adressieren, wird zudem eine Schulung für
Präventionsbeauftragte angeboten. Diese müssen einen
Nachweis über die Teilnahme an Suchtpräventionsschulungen
erbringen, mit den ersten Kursen, die im September 2024
beginnen. Ziel ist es, den Präventionsbeauftragten das nötige
Wissen über Umgangsformen und Hilfsangebote im Bereich der
Cannabisprävention zu vermitteln.

Blick in die Zukunft

https://www.hallanzeiger.de/informationen_sachsen-anhalt_halle-saale_saalekreis/01-07-2025-konsumcannabisgesetz-in-sachsen-anhalt-landesamt-fuer-verbraucherschutz-zieht-zwischenbilanz
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/cannabisgesetz


Insgesamt zeigt sich, dass mit dem Inkrafttreten des
Konsumcannabisgesetzes ein wichtiger Schritt in Richtung einer
regulierten Cannabis-Politik in Deutschland unternommen
wurde. Wie sich die Situation in Sachsen-Anhalt weiter
entwickeln wird und welche positiven Effekte das Gesetz
langfristig mit sich bringt, bleibt abzuwarten. Doch die ersten
Anträge und Maßnahmen, einschließlich der geplanten
Schulungen, deuten darauf hin, dass ein
verantwortungsbewusster Umgang mit Cannabis in der
Gesellschaft an Fahrt gewinnt.
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Besuchen Sie uns auf: n-ag.net
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